
1 Ausgangsituation

Der demografi sch bedingte Rückgang bei den 
Schulabgängern hat derzeit zu einer Entlas-
tung am Ausbildungsstellenmarkt geführt. Ei-
nige Stimmen sprechen hier schon von einem 
Paradigmenwechsel im Ausbildungsmarkt.  
Dennoch münden immer noch erhebliche 
Anteile unter den ausbildungsinteressierten 
Jugendlichen nicht direkt in eine Berufsaus-
bildung ein. Stattdessen absolvieren sie oft 
teilqualifi zierende Maßnahmen und Bildungs-
gänge im so genannten „Übergangssystem“. 
Dessen Sinnhaftigkeit wird in der bildungspo-
litischen und wissenschaftlichen Diskussion 
oft angezweifelt.

Die Passierschienen und die damit verbunde-
nen Übergangsprozesse von den allgemein-
bildenden Schulen in duale oder schulische 
Berufsausbildungen unterhalb der Hochschu-
lebene haben sich in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten verändert. Die traditionelle Stär-
ke des Dualen Systems, ein breites Spektrum 
verschiedener Ausbildungsberufe anzubieten, 
das den unterschiedlichen Begabungsniveaus 
der Schulabgänger gerecht wird und auch 
Kinder aus bildungsferneren Familien beruf-
lich und sozial integriert, hat durch verschärf-
te Selektionsprozesse in der Übergangszone 
von der Schule in den Beruf an Kraft verloren 
(vgl. DOBISCHAT/KÜHNLEIN 2009, S. 4).

Insbesondere die Etablierung und starke 
Ausweitung des so genannten „Übergangs-
systems“ verstärkt zum Teil diese Selektions-

Neues Übergangssystem Schule-Beruf in Nordrhein-Westfalen - 
Chancen und Herausforderungen

Dr. Jens Stuhldreier

Nordrhein-Westfalen wird als erstes Flächenland ab dem Schuljahr 2012/13 einen landeswei-
ten und systematischen Übergang von der Schule in die Ausbildung einführen. Darauf haben 
sich die Partner im Ausbildungskonsens NRW im Jahr 2011 geeinigt. Das Umsetzungskonzept 
zu diesem Beschluss wurde in vier Arbeitsgruppen des AK Ausbildungskonsens erarbeitet. Mit 
dem neuen Übergangssystem Schule – Beruf in NRW sollen die Jugendlichen frühzeitig bei 
der Berufsorientierung, der Berufswahl und beim Eintritt in eine Ausbildung unterstützt werden. 
Ziel ist es, den Jugendlichen nach der Schule möglichst rasch eine Anschlussperspektive für 
die Berufsausbildung oder das Studium zu eröffnen und durch ein effektives, kommunal ko-
ordiniertes Gesamtsystem unnötige Warteschleifen zu vermeiden. Im nachfolgenden Artikel 
wird in einem ersten Schritt zunächst die Ausgangssituation im Bereich des Übergangs Schule 
– Beruf skizziert. Daran anschließend werden in einem zweiten Schritt die grundsätzlichen 
Eckpunkte des neuen Übergangssystems in Nordrhein-Westfalen entfaltet, bevor in einem 
dritten Schritt die Chancen und die Herausforderungen der neu konzipierten Übergangsarchi-
tektur benannt werden.

trendInfo 07/2012
Seite A1

prozesse. Geprägt wurde der Begriff „Über-
gangssystem“ vor allem durch den ersten 
nationalen Bildungsbericht aus dem Jahr 
2006. Das Konsortium Bildungsberichterstat-
tung hat im Nationalen Bildungsbericht 2006 
zur Erhöhung der Transparenz berufl icher 
Ausbildungsstrukturen den Orientierungsrah-
men einer Dreigliederung der Berufsbildung 
unterhalb der Hochschulebene vorgestellt. 
In dieser Aufstellung wird erstmalig auch das 
so genannte „Berufl iche Übergangssystem“ 
– neben dem Dualen System und dem Schul-
berufssystem – als eigenständiges Segment 
des Berufsbildungssystems eingeführt; dazu 
zählen verschiedenste berufsorientierende 
und berufsvorbereitende Bildungsgänge, de-
ren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie zu 
keinem anerkannten (Ausbildungs-)Beruf füh-
ren. Korrespondierend zum Bedeutungsver-
lust der Ausbildung im Dualen System ist das 
Berufl iche Übergangssystem in den vergan-
genen Jahren explosionsartig gewachsen: Die 
Anzahl der Neueintritte in das Berufl iche Über-
gangssystem ist mittlerweile beinahe so hoch 
wie die Anzahl der Neueintritte in eine duale 
Berufsausbildung. Der quantitative Ausbau in 
diesem „Übergangssystem“ ist damit faktisch 
zum Ausdehnungsraum für den Nachfrageü-
berhang nach betrieblichen Ausbildungsplät-
zen geworden. Diese Entwicklung, so scheint 
es, kann nicht mehr als eine nur temporäre, 
mit Krisenmanagement abzufedernde Über-
gangsphase angesehen werden. Man wird 
wohl eher von einer relativ dauerhaften neuen 
Normalität ausgehen müssen (DOBISCHAT/
KÜHNLEIN 2009, S. 4 ff.).
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Unter „Übergangssystem“ werden alle be-
rufl ichen Ausbildungsangebote zusammen-
gefasst, „die unterhalb einer qualifi zierten 
Berufsausbildung liegen bzw. zu keinem an-
erkannten Ausbildungsabschluss führen, son-
dern auf eine Verbesserung der individuellen 
Kompetenzen von Jugendlichen zur Aufnah-
me einer Ausbildung oder Beschäftigung 
zielen und zum Teil das Nachholen eines all-
gemein bildenden Schulabschlusses ermögli-
chen“ (KONSORTIUM BILDUNGSBERICHT-
ERSTATTUNG 2006, S. 79). Hierunter fallen 
Maßnahmen und Bildungsgänge, die sich 
hinsichtlich ihrer Inhalte, Dauer und instituti-
onellen Verankerung stark voneinander un-
terscheiden. Zu den am stärksten besetzten 
Angeboten im Übergangssystem zählen:

. die berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahmen der Bundesagentur für Arbeit (BvB), . die Berufsvorbereitungs- und Berufsgrund-
bildungsjahre (BVJ/BGJ) der Bundesländer
sowie deren teilqualifi zierende Bildungs-
gänge an Berufsfachschulen (z. B. Han-
delsschulen) und Angebote für Schüler
ohne Ausbildungsvertrag und . die im Rahmen des Ausbildungspaktes
eingeführten betrieblichen Einstiegsqua-
lifi zierungen für Jugendliche (EQ) (vgl. zur
Entstehungsgeschichte und den Zielset-
zungen zentraler Angebote im Übergangs-
system BEICHT 2009, S. 2). 

Bei der Diskussion um und über das Über-
gangssystem wird als Ausgangspunkt häufi g 
ein negatives Bild gezeichnet. Erstens sei 
schon der Begriff „Übergangssystem“ irrefüh-
rend. Er impliziere, dass hier ein bewusst und 
sinnvoll strukturiertes Gefüge von Bildungs-
angeboten vorliege. Stattdessen sei das 
Übergangssystem aber eher ein wuchernder 
„Maßnahmendschungel“, den niemand über-
blicke und in dem eine Vielzahl von Akteu-
ren – allgemeinbildende und berufsbildende 
Schulen, Schulverwaltungen, Arbeitsagentu-
ren, Träger der Grundsicherung, Jugendäm-
ter, kommunale Wirtschafts- und Beschäf-
tigungsförderungen, Wirtschaftsverbände, 
Kammern, Einzelbetriebe, Gewerkschaften, 
Stiftungen – häufi g unkoordiniert tätig sei.  
Zweitens würden die Maßnahmen und Bil-
dungsgänge oftmals nicht dem im nationalen 
Bildungsbericht formulierten Anspruch – die 
Verbesserung der Übergangschancen der 

Teilnehmer – gerecht. Stattdessen durchlie-
fen die Jugendlichen demotivierende Warte-
schleifen und Maßnahmenkarrieren, wodurch 
Ressourcen innerhalb des Bildungssystems 
verschwendet würden.

Doch nicht nur der Ausbildungsplatzmangel 
wird als Ursache für den Zuwachs des Über-
gangssystems angeführt. Unter dem Stich-
wort „mangelnde Ausbildungsreife“ wird zu-
dem diskutiert, ob das häufi gere Misslingen 
sofortiger Übergänge in eine Berufsausbil-
dung nicht auch ein Indiz dafür sei, dass die 
heutigen Schulabsolventen den qualitativen 
Ausbildungsanforderungen der Betriebe im-
mer weniger gerecht würden. Eine empirische 
Überprüfung dieser Vermutung gestaltet sich 
schwierig, da die Defi nition des komplexen 
Konstrukts „Ausbildungsreife“ analytische und 
normative Probleme aufwirft und – sollte den-
noch eine konsensfähige Defi nition gefunden 
werden – entsprechende Daten nur über auf-
wändige Tests mit Ausbildungsinteressierten 
gewonnen werden könnten (vgl. auch EBER-
HARD 2006).

Angesichts dieser Entwicklungen könnte die 
These vertreten werden, dass die Betriebe 
zukünftig gezwungen sein werden, zur De-
ckung ihres Fachkräftebedarfs auch verstärkt 
schwächere Schulabgänger aufzunehmen. 
Mangels Nachfrage werde das Übergangssys-
tem dann nicht mehr erforderlich sein. Doch 
auch wenn in Zukunft bei einer bundesweiten 
Betrachtung das Ausbildungsplatzangebot 
die Nachfrage deutlich übersteigen sollte, ist 
es äußerst unwahrscheinlich, dass dies auch 
in jeder einzelnen Region der Fall sein wird. 
Denn auch schon heute variiert die Versor-
gungslage auf dem Ausbildungsstellenmarkt 
z. B. auf der Ebene der Arbeitsagenturbezir-
ke erheblich (vgl. TROLTSCH 2010). Zudem 
erscheint es unrealistisch, dass die Betriebe 
ihre Anforderungen soweit absenken, dass 
sie allen Schulabgängern unabhängig von 
ihrer Vorbildung und Motivationslage Ausbil-
dungsplätze anbieten werden (vgl. auch BER-
TELSMANN STIFTUNG 2010a).

Es sind in den vergangenen Jahren viele Pro-
gramme und Initiativen zur Verbesserung der 
Übergangsprozesse von der Schule in die Ar-
beitswelt entstanden. Die Initiativen und Pro-
gramme werden vor allem von öffentlichen 
Akteuren (Bundesministerien, Länderminis-
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terien, BA, Landkreise, Kommunen) fi nan-
ziert und koordiniert, wobei verschiedentlich 
auch der Europäische Sozialfonds (ESF) und 
Stiftungen beteiligt sind. Das übergeordnete 
Ziel „Verbesserung der Übergangsprozesse 
von der Schule in die Arbeitswelt“ wird teil-
weise sehr umfassend angestrebt, teilweise 
aber auch auf kleinere Teilziele herunter ge-
brochen. Die vielfältigen Mittel, die zur Errei-
chung der Ziele vorgeschlagen oder bereits 
erprobt werden, lassen sich grob den folgen-
den fünf Handlungsfeldern zuordnen, wobei 
die Programme und Initiativen sich häufi g auf 
mehrere der Felder beziehen: Schon die hier 
nur grob vorgenommene Skizzierung ausge-
wählter Programme und Initiativen zur Ver-
besserung der Übergangsprozesse von der 
Schule in die Arbeitswelt verdeutlicht die Viel-
falt und Komplexität der Instrumente, die die 
unterschiedlichen Akteure als Lösungen für 
die Übergangsproblematik vorschlagen und 
erproben (vgl. nachfolgend AUTORENGRUP-
PE BIBB/BERTELSMANN STIFTUNG 2011):

. Vorbereitung und Begleitung des Über-
gangs in die Berufsausbildung:
Viele der Programme und Initiativen wollen 
die Übergangsprozesse verbessern, indem 
die Schüler bereits in den allgemeinbilden-
den Schulen intensiver auf ihren weiteren 
Bildungs- und Berufsweg vorbereitet wer-
den. Durch gezielte Berufsorientierung (z. B. 
durch Potenzialanalysen und betreute und 
nachbereitete Berufspraktika) und individuelle 
Berufswegeplanung sollen die Jugendlichen 
ein Bewusstsein für ihre Interessen, Stärken 
und Möglichkeiten gewinnen und in die Lage 
versetzt werden, den für sie passenden Bil-
dungs- und Berufsweg einzuschlagen. Leis-
tungsschwächere Jugendliche sollen durch 
pädagogisch qualifi zierte Berufseinstiegsbe-
gleiter bei ihrem Berufsfi ndungsprozess bis 
in die Berufsausbildung hinein kontinuierlich 
begleitet werden. Solche Berufseinstiegsbe-
gleiter werden seit 2009 durch die BA fi nan-
ziert (nach SGB III, § 421s). Zusätzliche Be-
rufseinstiegsbegleiter werden seit Ende 2010 
über die Bildungsketten-Initiative des BMBF 
gefördert (vgl. BMBF 2010a), wobei auch hier 
die BA für die Durchführung verantwortlich 
ist (vgl. BUNDESREGIERUNG/BA 2010). 
Zur Bildungsketten-Initiative des BMBF ge-
hört auch das durch das BIBB durchgeführte 
Programm „Berufsorientierung in überbetrieb-
lichen und vergleichbaren Berufsbildungs-

stätten“, in dessen Rahmen Maßnahmen der 
Berufsorientierung in Berufsbildungsstätten 
und vorgelagerte Potenzialanalysen gefördert 
werden (vgl. BMBF 2010b).. Koordination und Monitoring des
Übergangsgeschehens:
In fast jeder der aufgeführten Aktivitäten 
wird bemängelt, dass zwar viele Akteure im 
Übergangsgeschehen tätig, deren Koope-
ration jedoch ungenügend sei. Abhilfe soll 
eine Vernetzung der Akteure auf regionaler 
Ebene schaffen, wie sie insbesondere mit 
der BMBF-Förderinitiative „Regionales Über-
gangsmanagement“ angestrebt wird: „Mit 
einer Koordinierungsstelle ,Regionales Über-
gangsmanagement‘ soll auf der Ebene der 
kommunalen Verwaltungen eine Einrichtung 
etabliert werden, die alle regionalen Akteure 
an einen Tisch bringt. In enger Zusammen-
arbeit mit den Schulen sollen der tatsächli-
che Bedarf an Hilfsangeboten ermittelt und 
Qualität und Quantität der vorhandenen An-
gebote defi niert werden. Lücken im Angebot 
müssen erkannt und durch die Bereitstellung 
oder Akquise von Mitteln geschlossen wer-
den. Auf dieser Basis kann jeder Akteur die 
erforderlichen Angebote gezielt und effektiv 
unterbreiten sowie den Einsatz der eigenen 
Ressourcen planen und optimieren“ (PT-DLR 
2008, S. 4). Unter dem Begriff der „Kommu-
nalen Koordinierung“ fordert auch die Arbeits-
gemeinschaft „Weinheimer Initiative“ – ein 
Zusammenschluss von Städten, Landkreisen 
und Berufsbildungsfachleuten – eine stärke-
re Abstimmung des Übergangsgeschehens 
in kommunaler Verantwortung. Hierbei wird 
betont, dass sich die Bemühungen auf alle 
Jugendlichen richten sollen und nicht nur auf 
solche mit schwierigen Startbedingungen (vgl. 
ARBEITSGEMEINSCHAFT WEINHEIMER 
INITIATIVE 2007).. Regelung des Zugangs in vollquali-
fi zierende Berufsausbildungen:
Wenn der Übergang in eine betriebliche Aus-
bildung trotz Ausbildungsreife und mehrfacher 
Bewerbungs- und Vermittlungsversuche nicht 
gelingt, sollen Jugendliche nicht in Warte-
schleifen geleitet werden, sondern möglichst 
schnell mit vollqualifi zierenden Berufsausbil-
dungen nach BBiG/HwO oder Landesrecht 
beginnen, die ersatzweise außerbetrieblich 
oder schulisch durchgeführt werden. Dieser 
Ansatz zur Verbesserung des Übergangs-
systems wird im so genannten „Hamburger 
Ausbildungsmodell“ genutzt (vgl. BEHÖRDE 
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FÜR SCHULE UND BERUFSBILDUNG, 
HAMBURG 2009). Aufgegriffen wird diese 
Forderung nach klaren Regeln für die Einmün-
dung in subsidiäre Berufsausbildung auch in 
den Eckpunkten der Initiative „Übergänge mit 
System“ der Bertelsmann Stiftung (vgl. BER-
TELSMANN STIFTUNG 2010b).. Veränderung der Angebote des Über-
gangssystems:
Verschiedene Programme und Initiativen zie-
len darauf ab, Bildungsangebote im heutigen 
Übergangssystem so weiterzuentwickeln, 
dass sie die Jugendlichen schneller und ef-
fektiver an eine vollqualifi zierende Berufsaus-
bildung heranführen. Hierunter fällt z. B. das 
Pilotprojekt „3. Weg in die Berufsausbildung“ 
des Ministeriums für Arbeit, Integration und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
(MAIS), für das 13 nach BBiG/HwO aner-
kannte Ausbildungsberufe in Ausbildungs-
bausteine zerlegt wurden. Diese können 
teilweise oder – sofern ein Übergang in eine 
betriebliche Ausbildung möglichst mit Anrech-
nung der bisher absolvierten Bausteine nicht 
gelingt – vollständig bei berufl ichen Bildungs-
trägern erlernt werden. Durch die Teilnahme 
an der Zwischen- und Abschlussprüfung der 
zuständigen Stelle kann ein vollwertiger Aus-
bildungsabschluss erlangt werden. „Das Pi-
lotprojekt führt damit Berufsvorbereitung und 
Berufsausbildung in einem Angebot zusam-
men und schafft somit eine innovative, bis-
lang nicht erprobte Lernform der berufl ichen 
Qualifi zierung“ (BECKER et al. 2010, S. 2).. Unterstützung der Betriebe bei der
Ausbildung:
Im letzten Handlungsfeld werden durch die 
Programme und Initiativen Maßnahmen vor-
geschlagen und erprobt, durch die die Ausbil-
dungsbereitschaft von Betrieben erhalten und 
gefördert werden soll. So werden im Ausbil-
dungsstrukturprogramm „JOBSTARTER“ des 
BMBF regionale Projekte gefördert, die z. B. 
Ausbildungsverbünde anregen und begleiten. 
„JOBSTARTER-Teams können [aber auch] 
von Unternehmen als ,externes Ausbildungs-
management‘ genutzt werden.

2 Eckpunkte des neuen Über-
gangssystems in NRW

Im Rahmen des Ausbildungskonsens’ NRW, 
bei dem Landesregierung, Sozialpartner, 
Kammern, Bundesagentur für Arbeit und kom-
munale Spitzenverbände seit 1995 mit dem Ziel

der Verbesserung der Ausbildungssituation 
zusammenarbeiten, wird bereits seit geraumer 
Zeit über die Implementierung eines nachhal-
tigen und systematischen Übergangssystems 
Schule-Beruf auf der kommunalen Ebene dis-
kutiert. Die Landesregierung strebt an, in allen 
kreisfreien Städten und Kreisen die Struktu-
ren für ein funktionierendes Übergangssys-
tem unter kommunaler Regie zu schaffen und 
landesseitig mit personellen und fi nanziellen 
Ressourcen zu fördern. Im Spitzengespräch 
Ausbildungskonsens am 18.11.2011 ist ein 
einvernehmlicher Beschluss mit einem Um-
setzungskonzept zu dem geplanten Über-
gangssystem Schule-Beruf beschlossen wor-
den.

Sehr konkret festgelegt ist die Vorgehenswei-
se schon in den Handlungsfeldern Berufs- 
und Studienorientierung und im zu systema-
tisierenden Übergang von der Schule in die 
Ausbildung. Die Berufs- und Studienorientie-
rung ist als Aufgabe aller allgemeinbildenden 
Schulen defi niert, und zwar als Querschnitt-
saufgabe: alle Fächer müssen einen Bei-
trag dazu leisten. Es werden außerdem für 
alle Schülerinnen und Schüler verbindliche 
Standardelemente und Phasen der Orientie-
rung festgelegt. Schülergruppen mit spezifi -
schem Bedarf erhalten zusätzliche Angebote. 
In der Jahrgangsstufe 8 ab dem Schuljahr 
2012/2013 wird mit einer Potenzial-Analyse 
und der Erkundung von Berufsfeldern gestar-
tet. Ab der Jahrgangsstufe 9 stehen Praxis-
phasen und die Erweiterung und Vertiefung 
der Praxiserfahrungen im Mittelpunkt des Ori-
entierungskonzepts. Schwerpunkt sind dabei 
die dreiwöchigen Betriebspraktika. Die Schü-
lerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 
sollen schließlich dabei unterstützt werden, 
sich zu bewerben bzw. ihre Schwerpunkte für 
die Sekundarstufe II oder das Berufskolleg 
festzulegen oder aber zielgerichtet Studien-
wege zu erkunden.

Die Anschlüsse an die allgemeinbildenden 
Schulen liegen den Entwicklern des Gesamtkon-
zepts am Herzen: Alle Schülerinnen und Schüler 
sollen in Verbindung mit ihrem Schulabschluss 
eine realistische Anschlussperspektive entwickeln, 
um sich möglichst gezielt eine eigenverantwortliche 
und selbstbestimmte berufl iche Existenz aufbauen 
zu können. Diese Perspektive wird in Form von An-
schlussvereinbarungen fi xiert, für die standardisier-
te Muster-Formulare erarbeitet werden. 
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Für alle ausbildungsreifen und -willigen jun-
gen Menschen bedeutet das konkret, dass 
sie ein direkt anschließendes betriebliches, 
außerbetriebliches oder vollzeitschulisches 
Ausbildungsangebot erhalten. Da man auch 
bei guter Konjunktur nicht davon ausgehen 
kann, für alle ausbildungsreifen Jugendlichen 
einen Ausbildungsplatz zu fi nden, soll der 
Übergang durch eine Änderung der Bildungs-
angebote und von Curricula im Berufskolleg 
zum 1. August 2013 unterstützt werden. Das 
betrifft vor allem die Ausbildungsvorbereitung 
und die vollzeitschulische Ausbildung. 

Auch nicht ausbildungsreife Jugendliche 
sollen am Ende der Schule nicht ohne An-
schlussoption dastehen. Für diese Zielgruppe 

soll dann ein „Übergangsangebot zur Erlan-
gung der Ausbildungsreife mit ausgewiese-
nen Anschlussoptionen“ offeriert werden. 
Damit das möglichst passgenau geschieht, 
hat man die Zielgruppe in drei Kategorien ein-
geteilt und anschlussfähige Angebote auf die 
unterschiedlichen Bedarfe der Jugendlichen 
ausgerichtet. Nachfrage und Angebot von 
Maßnahmen sollen abgeglichen werden. 

Die erste Priorität soll immer der Übergang in 
eine duale Ausbildung sein , sei es direkt, sei 
es nach einem Übergangsangebot oder sei 
es durch sogenannte „Klebeeffekte“ im Rah-
men von Betriebspraktika. Es ist und bleibt 
die klare Zielrichtung, die duale Ausbildung 
zu stärken.“

Studium

Berufs- und Studienorientierung
alle allgemein bildende Schulen ab Klasse 8 bis 12/13 in Kooperation mit außerschulischen Partnern
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Struktur des neuen Übergangssystems Schule-Beruf  (Quelle: MAIS NRW 2011)



Im Kontext des neu zu schaffenden Über-
gangssystems sollen die Kommunen die Auf-
gabe der „kommunalen Koordinierung“ der 
unterschiedlichen Beteiligten und der häufi g 
unübersichtlichen Förderprogramme über-
nehmen. Der zuständige Staatssekretär des 
Ministeriums für Arbeit, Integration und Sozi-
ales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAIS) 
hat den Beschluss des Ausbildungskonsens’ 
NRW Ende vergangenen Jahres in einem 
Schreiben an die Oberbürgermeister und 
Oberbürgermeisterinnen sowie die Landräte 
und Landrätinnen übermittelt und um Betei-
ligung an dem neuen Übergangssystem ge-
worben. Dem Schreiben ist der Entwurf einer 
Vereinbarung („Absichtserklärung“) zwischen 
dem MAIS und den Kommunen beigefügt, in 
der Ziele und Ausgestaltung festgelegt wer-
den sollen. Hierzu ist kritisch anzumerken, 
dass in der Vereinbarung keinerlei Aussagen 
zur landesseitigen personellen und fi nanzi-
ellen Förderung der kommunalen Koordinie-
rung getroffen werden.

Zum Verfahren ist vorgesehen, das Konzept 
der kommunalen Koordinierung zunächst 
modellhaft in sieben sogenannten Referenz-
kommunen mit fi nanzieller bzw. personeller 
Unterstützung des Landes umzusetzen. Hier-
für sind – vorbehaltlich der Abstimmung mit 
den betreffenden Kommunen – die Städte 
Bielefeld, Dortmund und Mülheim, die Krei-
se Borken, Rheinisch-Bergischer Kreis, Kreis 
Siegen-Wittgenstein sowie die Städte Region 
Aachen vorgesehen.

3 Chancen und Herausforde-
rungen

Die im Rahmen des Ausbildungskonsens’ 
NRW vereinbarte Schaffung eines fl ächen-
deckenden und systematischen Übergangs-
systems Schule-Beruf ist im Grundsatz zu 
unterstützen. Die Kommunen sind von der 
Ausgestaltung des Übergangsgeschehens 
von der Schule in die Berufsausbildung bzw. 
anschließend den Beruf unmittelbar betroffen, 
sowohl im positiven wie auch im negativen 
Sinne. Auch das Ziel, Kräfte und Ressourcen 
vor Ort in den Kommunen zu bündeln und zu 
vernetzen sowie mehr Transparenz in dem 
unübersichtlichen Feld von Fördermöglich-
keiten und -programmen des Bundes, des 
Landes, der Bundesagentur und anderen Ak-
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teuren herzustellen, ist zu begrüßen und ein 
erfolgversprechender Ansatz. Dabei müssen 
alle Aktivitäten darauf ausgerichtet sein, mög-
lichst allen Jugendlichen zu einem Ausbil-
dungsplatz und zu einem qualifi zierten Berufs-
abschluss zu verhelfen. Vielfach unproduktive 
Warteschleifen sind dabei zu verhindern bzw. 
abzubauen. An diesem Oberziel haben sich 
alle Aktivitäten und Beteiligten – so auch die 
kommunale Koordinierung – zu orientieren.

Es darf allerdings nicht allein darum gehen, 
die im Bereich der Berufsbildung tätigen Ak-
teure vor Ort zu vernetzen, d. h. gegenseitige 
Information und Austausch zu fördern, Pro-
gramme und Maßnahmen zu verzahnen oder 
Kooperationen zu fördern. Darüber hinausge-
hend erscheint es notwendig, einen Umbau 
des vielfältigen und insgesamt intransparen-
ten Systems unterschiedlicher Maßnahmen in 
Richtung eine Reduzierung der Maßnahmen 
und mehr Transparenz vorzunehmen. In bis-
herigen Plänen der Landesregierung ist nicht 
zu entnehmen, wie sich die anderen Akteure, 
insbesondere die Bundesagentur für Arbeit, 
dazu verhalten und welche Kompetenzen den 
Kommunen bei diesem Umbau eingeräumt 
werden sollen. Die in die Kommune direkt 
hineinwirkenden rechtlichen Zuständigkeiten 
von Schulgesetzgebung, SGB II und SGB III 
sowie die Förderpolitik der Bundesagentur 
sind in der Praxis von den Kommunen nicht 
beeinfl ussbar.

Des weiteren kann die Befürchtung geäußert 
werden, dass es zu einer Verschiebung von 
Verantwortung auf die Kommunen im Bereich 
der Ausbildungsplatzakquise oder gar zu ei-
ner Ausbildungsgarantie kommen könnte. 
Hierzu ist festzustellen, dass die „Stellschrau-
be“ zur Versorgung aller ausbildungswilligen 
Jugendlichen mit Ausbildungsplätzen und 
Praktika nicht in kommunaler Hand liegt. Die 
Übertragung einer derartigen Aufgabe würde 
die Kommunen überfordern und in unange-
messener Weise die Verantwortung des Lan-
des und der Sozialpartner auf die Kommunen 
abwälzen. Beispielsweise hat der  Städtetag 
Nordrhein-Westfalen daher gegenüber der 
Landesregierung klargestellt, dass es die Rol-
le der Kommunen im Rahmen der Koordinie-
rung ist,
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.  Programme zusammenzuführen und
Transparenz zu fördern,.  Zuständigkeiten abzugrenzen,.  Rollen der verschiedenen Betei l ig-
ten zu klären und.  Absprachen auf der regionalen Ebene
zwischen den beteiligten Akteuren zu 
treffen.

Die Landesregierung hat zugesagt, zu-
nächst in den sieben sog. Referenzkommu-
nen personelle und fi nanzielle Ressourcen 
für die Aufgabe der kommunalen Koordinie-
rung, konkret die Einrichtung entsprechen-
der Koordinierungsstellen, zur Verfügung zu 
stellen (50prozentige Förderung von bis zu 
vier Stellen; Sachkostenpauschale von bis zu
15 000 Euro aus ESF-Mitteln; fachliche Be-
gleitung vor Ort). Mittelfristig ist die Auswei-
tung des Übergangssystems Schule-Beruf 
auf alle kreisfreien Städte und Kreise in Nor-
drhein-Westfalen, gegebenenfalls auch auf 
große kreisangehörige Städte, vorgesehen. 

An das Land richtet sich daher die Forde-
rung, im Sinne der Konnexität ausreichende 
fi nanzielle und personelle Ressourcen für die 
Wahrnehmung der kommunalen Aufgabe der 
Koordinierung zur Verfügung zu stellen. 

Wichtig erscheint schließlich, dass in den 
Kommunen bereits praktizierte und funktio-
nierende Kooperationsstrukturen, die teilwei-
se in anderen Förderprojekten wie z. B. beim 
Bundesprogramm Regionales Übergangsma-
nagement (RÜM), wie beispielsweise im Kreis 
Wesel oder in den „Regionalen Bildungsnetz-
werken“ entwickelt worden sind, nicht zwangs-
weise aufgegeben werden müssen. Die kom-
munale Koordinierung sollte vielmehr daran 
anknüpfen und darauf gerichtet sein, diese 
weiterzuentwickeln. Dies bedeutet, dass aus 
den örtlichen Gegebenheiten und Erfordernis-
sen entwickelte Strukturen und Verfahren in 
einer gewissen Unterschiedlichkeit landessei-
tig akzeptiert werden.
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